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1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG 
der Stadt Hardegsen 

für das Haushaltsjahr 2008 
 
Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der 
Stadt Hardegsen in der Sitzung am 5. Mai 2008 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 be-
schlossen: 
 

§  1 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
 

 erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des 
   Haushaltsplanes einschließlich 
   des Nachtrages 
 

   gegenüber nunmehr 
   bisher festgesetzt auf 
 € € € € 
 
 

im Verwaltungshaushalt 
 die Einnahmen 75.000 11.600 8.373.000 8.436.400 
 die Ausgaben 1.817.200 0 9.926.100 11.743.300 
 
im Vermögenshaushalt 
 die Einnahmen 95.000 51.500 2.942.100 2.985.600 
 die Ausgaben 43.500 0 2.942.100 2.985.600 
 
Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird nicht geändert. 
 

§  2 
Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert. 
 
Die Höhe der im Vermögensplan der Stadtwerke vorgesehenen Kredite für Investitionen wird nicht geändert. 
 

§  3 
Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert. 
 
Im Vermögensplan der Stadtwerke werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt. 
 

§  4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen 
Höchstbetrag nicht geändert. 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite für die Stadtwerke aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber dem 
bisherigen Höchstbetrag nicht verändert. 
 

§  5 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
Hardegsen, den 5. Mai 2008 
 

STADT  HARDEGSEN 
 

gez.Sjuts 
Bürgermeister 

 
 
 
BEKANNTMACHUNG 
der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Landkreis Northeim hat mit Verfügung vom 04.06.2008 unter dem Aktenzeichen S4 15 22 01 mitgeteilt, dass der 
Satzungsbeschluss nicht beanstandet wird, so dass die Monatsfrist für die Bekanntmachung der Satzung gem. § 86 
Abs. 2 Satz 2 NGO nicht eingehalten werden muss. 
 
Der Haushaltsplan liegt gem. § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom 9.Juni bis einschließlich 17. Juni 2008 zur Einsichtnahme im 
Rathaus der Stadt Hardegsen, Vor dem Tore 1, - Kämmerei, Zimmer 24 - während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Hardegsen, den 6. Juni 2008  
 STADT  HARDEGSEN 
 
 L. S.  gez. Sjuts 
 Bürgermeister 
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